
BADEORDNUNG 
 

BADEORDNUNG DES SCHWIMMBADS BEIM ERHOLUNGSZENTRUM KORMORAN 
 

1. Das Schwimmbad ist täglich von 12.00 bis 20.00 Uhr nur für die Gäste des        
Erholungszentrums KORMORAN geöffnet. 

      2.  Vor dem Eingang muss man sich mit der Badeordnung bekanntmachen. 
2. Die Personen, die die öffentliche Ordnung, die Vorschriften dieser Ordnung verletzen, die   
3. Anweisungen der zuständigen Personen nicht folgen, können vom Objekt entfernt werden. 
4. Im Schwimmbad gilt der Rauchverbot, der Verbot die alkoholischen Getränke und sonstige 

Lebensmittel mitzuführen, sowie Seife und sonstige Kosmetikmittel zu benutzen, 
Betäubungsmittel zu geniessen. Der Eintritt ist auch für die Personen verboten, deren 
Verhalten vom Alkohol- oder Betäubungsmittelgenuss zeugt. 

5. Alle sich am Schwimmbad befindenden Personen müssen unbedingt den Anweisungen, 
Bekanntmachungen, Warnsignalen und Informationen folgen. 

6. Auf einmal dürfen maximal 14 Personen das Schwimmbad benutzen. 
7. Am Schwimmbad und in anderen Räumen des Objektes soll man Ruhe aufbewahren und bei 

Notfall soll man laut und entscheiden Hilfe rufen. 
8. An der Schwimmhalle gilt ausschliesslich Badeanzug. Außerdem entsprechende Schuhe – 

Badelatschen. Man darf eigene Badelatschen haben oder bei der Rezeption für 3,- EUR 
kaufen. 

9. Es ist verboten, die Schwimmhalle in normalen Schuhen zu betreten. 
10. Bademantel kann man gegen Bezahlung von 4 EUR ausleihen, Badetuch 1,5,- EUR, der 

Austausch vom Bademantel oder des Badetuchs gegen sauberen GRATIS in der zeit von 
10.00 – 12.00 Uhr und von 16.00 – 18.00 unter der Rufnummer 337. 

11. Jeder Badegast hat die Pflicht sich vor dem Eintritt auf die Schwimmhalle zu duschen. 
12. Um Ordnung und Sicherheit in der Schwimmhalle zu gewährleisten, ist verboten: zu laufen, 

ins Wasser andere Badegäste zu schieben, ins Wasser zu springen, Geländer und andere 
Konstruktionselemente zu betreten, Rettungsgeräte für andere Zwecke zu benutzen, sowie 
fremde Gegenstände ins Wasser zu werfen. 

13. Die Personen, die an eine Hautkrankheit leiden, offene Wunden haben, ansteckende 
Krankheiten tragen oder bei denen keine persönliche Hygiene festgestellt wird, werden nicht 
zum Schwimmbad zugelassen. Die Personen, die an Fallsucht oder an andere  Krankheiten 
leiden, die beim Baden das Leben der Gefahr aussetzen, sind verpflichtet über diese 
Tatsache die zuständige Person zu informieren. 

14. Die Personen mit nicht stabilisierten Gesundheitszustand sollen sehr vorsichtig das Baden 
und Wasserattraktionen geniessen, und zwar nach der vorherigen Absprache mit dem Arzt. 

15. Kinder bis 12 Jahren dürfen sich in der Schwimmhalle und im Schwimbad nur unter 
Aufsicht der volljährigen Personen aufhalten. 

16. Die Leitung des Schwimmbads haftet nicht für die im Objekt verlorenen Gegenstände oder 
Dokumente. 

17. Für vorsätzliche  Beschädigungen, Zerstörungen der Ausstattung des Schwimmbads ist der 
Badegast zur Entschädigung verpflichtet. 

18. Die Höhe der Entschädigung bestimmt die Leitung des Erholungszentrums KORMORAN. 
19. Die Leitung des Erholungszentrums KORMORAN haftet nicht für die Unfälle und 

Ereignisse, die durch Missachtung dieser Ordnung verursacht werden. 
20. Klagen und Fragen sind die der Leitung  des Erholungszentrums KORMORAN zu melden. 

 
 



ORDNUNG DER SAUNABENUTZUNG 
Saune ist in der Zeit von 14.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. 

1. Sauna darf durch Personen mit vollendetem 15.Lebensjahr benutzt werden. Die Kinder unter 
15 Jahre dürfen die Sauna unter Betreuung eines Erwachsenen benutzen.  

2. Die Benutzung der Sauna durch die Personen unter 6 Jahren und über 50 Jahre soll mit dem 
Arzt abgesprochen werden. 

3. In der Sauna dürfen sich maximal 4 Personen aufhalten. 
4. Die Badenden in der Sauna haben die Pflicht Badetuch zu benutzen. 
5. Die Saune erreicht die Temperatur von 60 bis 70 °C. 
6. Der Temperaturwert zeigt der Thermometer, der sich sowohl in der Sauna als auch draußen 

in einem Holzkasten befindet. 
7. Jeder Gast besucht die Sauna auf eigene Gefahr und Verantwortung. 
8. Es ist verboten, die Sauna zu benutzen für die Personen mit schlechtem Gesundheitszustand, 

wo die Herzkrankheiten die Lebensgefahr bringen können. 
9. Im Falle der  Verschlechterung des Selbstgefühls in der Saune soll man sofort  die 

Bedienung informieren. 
10. Vor dem Beginn des Bads haben die Gäste die Pflicht, sich mit den ausführlichen 

Anweisungen und Gegenanzeigen, sowie mit der Bedienungsanleitung bekanntzumachen. 
11. In der Saune ist verboten: 

• den Ofen und die Steine zu schieben und anzufassen 
• direkt an den Bretten der Bank zu sitzen und zu liegen (ohne Tuch) 
• unbegründet den Alarmklingel zu benutzen 
• die Steueranlage zu öffnen 
• die Ausstattung der Saune zu zerstören 
• die Saune unter Alkoholeinfluß, Arzneimitteleinfluß und Drogeneinfluß zu betreten. 

12. In der Saune gelten die allgemeinen Prinzipien der guten Erziehung. 
13. Über jede Gefahr in der Sauna und jede Beschädigung muß sofort die Bedienung informiert 

werden. 
 

DIE ANWEISUNG DER SICHEREN BENUTZUNG DER SAUNA  
1. Die Sauna soll man in einem Baumwolleanzug besuchen. 
2. Es wird empfohlen, auf eigenem Tuch auf der Bank zu sitzen oder zu liegen. 
3. Es ist verboten, die Sauna mit Ohringen, Ketten, Uhren und Schmuck zu benutzen. 
4. In der Saune darf man sich nicht mit Brillen oder Kontaktlinsen aufzuhalten. 
5. Die Sauna dürfen nicht benutzen: 

• Herzkranken, mit Blutüberdruck, nach Hirnschlag 
• mit Krankheiten des Kreislaufes, schwangere Frauen 
• mit Entzündungen der inneren Organe 
• mit Fieber, Fallsuchtkranke, Thyreoideakranke 
• durch kleine Kinder, bei denen kein Thermoregulationszentrum entwickelt ist. 

6. Die günstigste Temperatur für den Körper ist 70° - 90°C. 
7. Zweimaliger Besuch der Sauna je 15 Minuten ist eine ausreichende Behandlung für unseren 

Körper. 
8. In der Pause und nach Beendigung des Besuchs bei Sauna wird eine Erholung empfohlen. 
9. Nach dem Verlassen der Sauna muß man den Körper waschen und unter der Dusche kälten, 

indem man für sich entsprechende  Temperatur anpasst. 
10. Sollen es Zweifel bestehen, ob unser Gesundheitszustand uns die Benutzung der Saune 

erlaubt, muß man einen Arzt befragen. 
11. Bei der Verschlechterung des Selbstgefühl ist die Sauna sofort zu verlassen. 
 


